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Projektbericht Projektland:



Namibia



Namibias dritte Verfassungsnovelle Demokratie auf dem Prüfstand?



Eine dritte Verfassungsnovelle der Regierung Namibias passierte im August1 das Parlament. Sie soll noch vor den Wahlen im November 2014 ausgefertigt, verkündet und implementiert werden. Das sogenannte dritte Änderungsgesetz zur namibischen Verfassung (Third Constitutional Amendment Bill) beinhaltet eine Vielzahl struktureller und inhaltlicher Modifizierungen.2



Während die Regierungspartei SWAPO (South-West Africa People's Organisation) die Notwendigkeit der Verfassungsänderungen mit einem höheren Maß an Inklusion und einer weiteren Versöhnung der Nation nach Erlangung der nationalen Unabhängigkeit von 1991 begründet, sehen Kritiker das Änderungsgesetz als Versuch, die Macht der SWAPO weiter zu stärken und den Staatsapparat auf Kosten der namibischen Steuerzahler aufzublähen.



Neben inhaltlichen Fragen wird die ungenügende Information und Beteiligung der Zivilgesellschaft im Vorfeld der Verfassungsänderung kritisiert. Unter Bezug auf Art. 17 (1)



der



Verfassung



und



verschiedener



internationaler



Richtlinien



fordern



zivilgesellschaftliche Organisationen das Parlament dazu auf, die Verfassungsdebatte bis März 2015 zu verschieben, wenn das neu gewählte Parlament einberufen wird. Die Mehrzahl der Bürger sei nicht ausreichend darüber aufgeklärt worden, inwiefern sie von den geplanten Änderungen betroffen wären, heißt es in einem offenen Brief des Dachverbands namibischer Nichtregierungsorganisationen (NANGOF – Namibia NGO Forum) an die namibische Regierung.3



Die zweite Lesung des Gesetzes im Parlament fand unter Protest von etwa 50 bis 60 Vertretern der neu gegründeten Bewegung „MY CONSTITUTION, MY DECISION“ statt. Die Hanns-Seidel-Stiftung, Projektbericht Namibia 24. Oktober 2014
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Koalition nichtstaatlicher Organisationen hatte zuvor zum öffentlichen Widerstand gegen die geplanten Änderungen vor dem Parlamentsgebäude aufgerufen.



1. Zwischen Verfassungsintention und Verfassungswirklichkeit Die momentane Debatte geht um die Frage, was eine lebendige, partizipative Demokratie im namibischen Kontext bedeutet. Gemäß Verfassung ist Namibia eine Präsidialdemokratie mit einem Mehrparteiensystem. Faktisch werden die Regierung und das Parlament jedoch von einer Partei dominiert. Zwar sind weitreichende Verfassungsänderungen im Rahmen von Kapitel 19, Art. 131 und Art. 132 an eine parlamentarische Zweidrittelmehrheit geknüpft. Diese in Art. 132 (3) der Verfassung eingebaute Hürde verliert allerdings angesichts der politischen Realitäten in Namibia an verfassungsrechtlicher Schärfe. Seit den Präsidentschafts- und Parlamentswahlen 1994 konnte die Regierungspartei SWAPO bei allen Urnengängen mehr als 70 % der Stimmen auf sich vereinen.4 Von einem ähnlichen Ergebnis ist auch bei den anstehenden Wahlen im November 2014 auszugehen. Die Oppositionsparteien im namibischen Parlament haben lediglich 18, die SWAPO hingegen 54 Sitze.5 Aufgrund der bestehenden Mehrheitsverhältnisse sind die Möglichkeiten der parlamentarischen Kontrolle gering; ein kritischer Diskurs findet nicht statt.



Vor diesem Hintergrund lässt sich die Reaktion der SWAPO auf die öffentliche Kritik erklären. Aus den Äußerungen von Premierminister Hage Geingob ist zu schließen, dass die Regierungspartei die Kritik der Zivilgesellschaft als einen Angriff auf ihr demokratisch legitimiertes Mandat empfinde. Premierminister Hage Geingob warf Oppositionsparteien und einigen nichtstaatlichen Organisationen vor, das Ausland zu einer unzulässigen Intervention in interne Angelegenheiten Namibias aufgerufen zu haben. Er bezog sich dabei unter anderem auf eine Demonstration, die am 12. August 2014 vor dem Parlament stattgefunden hatte und von einer Koalition aus diversen nichtstaatlichen Vereinigungen organisiert worden war. Hage Geingob betitelte Teile der Zivilgesellschaft als „gescheiterte Politiker“ und sagte, dass sie ihre Zeit verschwenden, wenn sie glaubten, sie könnten das Land zur Rechenschaft ziehen. 6
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2. Die wichtigsten Verfassungsänderungen Es handelt sich allerdings um zahlreiche tiefgreifende Verfassungsänderungen, die großenteils sowohl die Befugnisse des Parlaments wie auch des Präsidenten neu regeln. Die erste maßgebliche Änderung betrifft die Ernennung eines Vize-Präsidenten, dessen Amt bislang nicht in der Verfassung vorgesehen war. Dadurch soll zum einen die Inklusion aller namibischen Volksgruppen verbessert werden, da für das Amt jeder ernannt werden könne. Dies solle, laut namibischer Regierung, die Nationenbildung in Namibia vorantreiben. Weiterhin ist beabsichtigt, die Anzahl der Sitze in der Nationalversammlung von 72 auf 96 zu erweitern. Auf diese Weise würde sich zu Gunsten von kleineren Parteien die erforderliche



Anzahl



an



Wählerstimmen



verringern,



um



einen



Sitz



in



der



Nationalversammlung zu erhalten. Gleichzeitig soll die Zahl der vom Präsidenten ernannten Mitglieder der Nationalversammlung (NV) von sechs auf acht erhöht werden, wobei diese jedoch kein Stimmrecht in verfassungsrechtlichen Angelegenheiten hätten. Darüber hinaus soll die beschlussfähige Mehrheit des Parlaments proportional angepasst werden. Diese lag bisher bei 51 %. Diese sogenannte „kleine Mehrheit“ soll nunmehr auf 27 %, also auf 28 Abgeordnete von 104 gesenkt werden, um die Beschlussfähigkeit des Parlaments zu gewährleisten. Gerechtfertigt wird dieser Schritt von der Regierung mit einer ähnlichen Praxis in verschiedenen Commonwealth-Staaten.7 Das Änderungsgesetz sieht weiterhin eine Erhöhung der Sitze im Nationalrat von 26 auf 42 vor. Als Begründung wird die gestiegene Zahl der Wahlkreise von 95 auf 121 angeführt. Laut namibischer Regierung soll die Entsendung von künftig drei statt zwei Vertretern pro Wahlkreis in den Nationalrat für eine bessere Repräsentanz der Bürger sorgen, da die Bevölkerung allein im Zeitraum von 2001-2011 von 1,83 auf 2,11 Millionen Menschen gestiegen ist.8 Von weitreichender Bedeutung sind außerdem verschiedene Modifikationen, die eine erweiterte Kompetenz des Präsidenten vorsehen. Hierunter fallen die Bestimmungen zur Wahlkommission, die bislang nur einfach gesetzlich geregelt waren und nunmehr Verfassungsrang erhalten sollen. Ihre Mitglieder sollen in Zukunft vom Präsidenten ernannt und anschließend von der Nationalversammlung gebilligt werden.



Der wesentliche Unterschied zum bisherigen Verfahren liegt darin, dass bislang die Ernennung der Mitglieder durch den Präsidenten anhand einer Vorauswahl des Auswahlkomitees erfolgte, die nicht durch den Präsidenten beeinflusst wurde. Hanns-Seidel-Stiftung, Projektbericht Namibia 24. Oktober 2014
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Ähnlich würden die Befugnisse der Sicherheitskommission9 zugunsten des Präsidenten beschränkt werden. Bisher sprach die Sicherheitskommission Empfehlungen für Personalentscheidungen gegenüber dem Präsidenten und der Regierung aus. Nach der Verfassungsänderung würde die Kommission nur noch beratende Funktion haben. Darüber



hinaus



sind



zahlreiche



administrative



Änderungen



geplant:



So



soll



beispielsweise der Notenbankchef einen weiteren Stellvertreter erhalten und die Beschäftigten des Regionalrates sollen formell Beschäftigte des Öffentlichen Dienstes werden. Außerdem soll der Justizdienst reformiert werden. Wie diese geplante administrative Stärkung der obersten Gerichte einschließlich des Verfassungsgerichts im Einzelnen ausgestaltet wird, ist noch unklar. Allerdings wird der Präsident in Zukunft auch bei der Ernennung der Richter für das Oberste Gericht eine dominantere Rolle spielen als zuvor. Schließlich soll eine ständige Kommission zur Grenzziehung und Demarkation die vorherige Grenzkommission ersetzen und sich mit internen und externen Fragen bezüglich der namibischen Grenzen befassen.



3. Berechtigte Kritik oder Stimmungsmache? Viele der vorgesehenen Änderungen werden offiziell mit einer Stärkung der Integrität und Unabhängigkeit der betroffenen verfassungsrechtlichen Organe und Institutionen begründet. Ob dieses Ziel aber wirklich durch die geplanten Verfassungsänderungen erreicht werden kann, ist fraglich. So ist die verfassungsrechtliche Verankerung der Wahlkommission zwar begrüßenswert, die Auswahl ihrer Mitglieder durch den Präsidenten jedoch unter dem Gesichtspunkt der Gewaltenteilung sehr problematisch.



Da mit erheblichen zusätzlichen Kosten allein für die Gehälter der zusätzlichen Abgeordneten gerechnet werden muss, ist auch mit einer weiteren Belastung des Staatshaushaltes zu rechnen. Diese würde wahrscheinlich zu Lasten der nationalen Entwicklung und der Qualität des öffentlichen Dienstes gehen.10 Jedoch scheint durchaus einiges für die Einführung des Amtes eines Vizepräsidenten zu sprechen. In den meisten Demokratien wurde eine Stellvertreterstelle geschaffen, um bei unvorhersehbaren Ereignissen wie plötzlicher Erkrankung oder Abwesenheit in Krisensituationen die Handlungsfähigkeit der Regierung zu gewährleisten. Allerdings ist hierfür nicht notwendigerweise eine gesonderte Stelle nötig. Alternativ könnte Hanns-Seidel-Stiftung, Projektbericht Namibia 24. Oktober 2014



4



tatsächlich, wie von Kritikern der Novelle angeführt, auch ein Stellvertreter mit einem bereits bestehenden Amt gefunden werden, um finanzielle und administrative Kosten einzusparen.11 Die Senkung der notwendigen Quoren in der Nationalversammlung sowie die direkte Ernennung von acht statt bislang sechs Parlamentariern durch den Präsidenten würde das Mehrheitsverhältnis weiter zu Gunsten der SWAPO stärken. Im Ergebnis bergen die geplanten Verfassungsänderungen unzweifelhaft Risiken für die demokratische Entwicklung Namibias. Daher kann von reiner „Stimmungsmache“ der Zivilgesellschaft nicht gesprochen werden.



4. Vermeidbare Verfahrensfehler? Die Tragweite der geplanten Verfassungsnovelle verdeutlicht auch, warum es in einem demokratischen Staat prinzipiell mehr als einer kurzen Parlamentsdebatte bedarf, um Verfassungsänderungen zu verabschieden.



In



welchem



Maße



die



Regierung



die



Opposition



in



die



Ausarbeitung



der



Verfassungsnovelle einbezogen hat, ist bisher unklar. Gemäß der Rede des Staatsministers anlässlich der zweiten Lesung der Novelle in der Nationalversammlung12 wurden



zehn



Parteien



im



Gesetzgebungsprozess



angehört



und



aufgefordert,



Änderungsvorschläge einzubringen. Diese wurden teilweise auch in den Gesetzentwurf übernommen. Nach der Konsultation der Opposition wurde von der Einführung einer FünfProzent-Klausel



Abstand



genommen,



da



sie



faktisch



das



Ende der



meisten



Oppositionsparteien mit sich gebracht hätte. Auch wurde darauf verzichtet, den Parlamentsmitgliedern,



die



zusätzlich



vom



Präsidenten



ernannt



werden,



ein



vollumfängliches Stimmrecht zu geben.13



Nach Aussage einzelner Oppositionsparteien handelte es sich jedoch um keine ordnungsgemäße Konsultation, da sie keine Zeit gehabt hätten, um sich vorzubereiten, und auch keine Möglichkeit gehabt hätten, um den Entwurf einzusehen.14



Die Öffentlichkeit wurde nicht ausreichend über die geplanten Verfassungsänderungen informiert. So war der Entwurf der Verfassungsänderung lediglich über Einträge in Facebook einsehbar und wurde nicht auf der Homepage der Nationalversammlung veröffentlicht. Ohne umfassende und öffentlich zugängliche Informationen ist jedoch Hanns-Seidel-Stiftung, Projektbericht Namibia 24. Oktober 2014
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keine sinnvolle und umfassende Bürger-Konsultation möglich. Die Weise der Veröffentlichung, die von der namibischen Regierung gewählt wurde, um die Verfassungsnovelle bekannt zu machen, steht somit auch im Gegensatz zu dem Verfahren bei anderen Gesetzesvorlagen, wie der Child Care and Protection Bill, deren Verabschiedung ein langwieriger und umfassender öffentlicher Konsultationsprozess vorausging.15



Darüber hinaus gibt es Anhaltspunkte dafür, dass die Law Reform and Development Commission, auf deren Arbeit die Gesetzesvorlage zur Verfassungsänderung beruht, seit November 2013 nicht ordnungsgemäß besetzt ist. Bei der Erarbeitung der Novelle bestand sie nicht aus den erforderlichen acht Mitgliedern, sondern lediglich aus einem Mitglied. Angehörige der Law Society und der University of Namibia waren, wie eigentlich vorgesehen, nicht beteiligt. 5. Lebhafte öffentliche Diskussionen Trotzdem war die ungewöhnlich heftige Reaktion der Zivilgesellschaft überraschend. Namibias Zivilgesellschaft ist in der Vergangenheit noch nie so vehement aufgetreten, sondern verhielt sich gegenüber der übermächtigen SWAPO meist zurückhaltend. Entsprechend wurde das Thema Verfassungsänderung in den Medien diskutiert. Neben einigen Artikeln, die Raum für die Kritiker der Novelle gaben16, finden sich Kommentare, die von einer regelrechten „Kampagne“ gegen die Regierungspartei und Premierminister Hage Geingob sprechen.17
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Aber



auch



innerhalb



Zivilgesellschaft



sind



der die



Interview mit dem Direktor des Institutes for Public Policy Research (IPPR) Graham Hopwood



Meinungen über die Verfassungs1.



novelle geteilt.



Welche der vorgeschlagenen Verfassungsänderungen halten Sie für besonders entscheidend?



So äußerte sich beispielsweise der Direktor der Nichtregierungsorganisation NamRigths, Phil ya Nangoloh, positiv über einige der Vorschläge:



Er



begrüßte



Die Vergrößerung des Parlaments (Sitzerhöhung um 40 %) und die Ausdehnung der Macht der Exekutive (die Ernennung des Vize-Präsidenten, Ernennung von Parlamentariern mit Wahlrechten, Ernennung von Regionalgouverneuren wird nun in der Verfassung verankert werden).



die



Aufnahme der Wahlkommission in die Verfassung, die Änderungen die Grenzabsteckungs- und Demarkationskommission betreffend sowie die Neuerungen innerhalb



2.



Was sind die Auswirkungen für die Bürger Namibias?



Wesentliche Auswirkung ist die Tatsache, dass die Verfassung ohne Beteiligung der Bürger geändert wird. Dies ist schädlich für die Demokratie: Namibier sollten in Diskussionen und Entscheidungen über die Struktur und die Größe ihres Parlaments sowie auch über Entscheidungen bezüglich der Neustrukturierung und Ausdehnung der Macht der Exekutive eingebunden werden.



der Judikative.18 Dagegen Namibian



bemängelte NGO



Forum19



das den



Prozess der Ausarbeitung des Gesetzesentwurfs und verwies auf Art. 17 der namibischen Verfassung.



Danach



haben



alle



Namibier das Recht, sich friedlich am politischen Geschehen zu beteiligen



und



so



die



Ausgestaltung und die politische Agenda



der



beeinflussen.



Regierung



3.



zu



Was genau ist das Ziel der Initiative “My Constitution My Decision” und was ist deren Strategie?



Ziel ist, dass das Änderungsgesetz zunächst zurückgezogen wird und im nächsten Jahr intensive Konsultationen stattfinden. Die Strategie ist, für Aufklärung unter den Bürgern darüber zu sorgen, wie diese schwerwiegenden Verfassungsänderungen durchgesetzt werden sollen. Im Anschluss daran sollte die Aufmerksamkeit der Gesetzgeber bezüglich der Konsequenzen des Weges, den sie verfolgen, erregt werden. 4.



Hat die namibische Regierung den Kontakt zu ihren Bürgern verloren?



Das Verhalten der Regierung indiziert, dass sie neben dem Gewinnen von Wahlen nicht an breit gefassten Konsultationen der Bürger interessiert ist. Das Interview wurde am 11.August 2014 von der HSS Namibia per Email geführt.



Die namibische Regierung habe durch die ungenügende Konsultation der Bevölkerung eben dieses in Artikel 17 verfassungsrechtlich verankerte Recht verletzt.20
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Fazit: Mut zu mehr Demokratie! Ein konsultativer und strukturierter nationaler Dialog zwischen Vertretern der Regierung und der Nichtregierungsorganisationen ist unbedingt notwendig. Die momentane Auseinandersetzung sollte daher als ein wichtiger Schritt in der demokratischen Entwicklung Namibias und nicht nur als Krise gewertet werden.



Vor kurzem beantwortete während einer Debatte der Vorsitzende der Law Reform and Development Commission, Sacky Shanghala die Fragen von Besuchern. Dabei zeigte sich, dass die Kritik der Zivilbürgerschaft sich mehrheitlich nicht auf inhaltliche Aspekte der Verfassungsnovelle bezieht, sondern auf die Ausgestaltung und den Ablauf des Verfahrens. Ein wachsender Teil der Zivilgesellschaft scheint den wenig inklusiven Regierungsstil der SWAPO zunehmend als politisches Problem zu sehen. Viele Bürger haben das Bedürfnis, stärker in den demokratischen Entscheidungsprozess eingebunden zu werden und fordern mehr Transparenz und Information. Kürzlich wurde ein Artikel in der Presse gedruckt, in dem sogar vorgeschlagen wird, die aktive Teilhabe der namibischen Wähler – über Artikel 17 hinausgehend – durch eine konkrete Regelung in der Verfassung zu stärken und Verfassungsänderungen nur nach einem einjährigen systematischen Konsultationsprozess mit der Öffentlichkeit sowie nach einem Referendum zuzulassen.21 Eine solche Vorgehensweise ist bereits in anderen afrikanischen Staaten erfolgreich durchgeführt worden und könnte Vorbildfunktion haben.22 Momentan sieht Artikel 132 (3) (a) der Verfassung nur dann ein nationales Referendum vor, wenn die in Frage stehenden Änderungen zwar in der Nationalversammlung, aber nicht im Nationalrat von einer Zweidrittelmehrheit gedeckt sind. Letztlich kann Teilhabe an demokratischen Prozessen weder durch einen Urnengang alle fünf Jahre gewährleistet noch dadurch ersetzt werden. Demokratie bedeutet mündiges, bürgerschaftliches Handeln und Mitgestalten.



Die Empfehlung zivilgesellschaftlicher Gruppen, die angestrebte Verfassungsnovelle nicht mehr vor den im November 2014 zu implementieren, sondern im Parlament und unter Beteiligung breiter Bevölkerungsschichten einer weiteren Begutachtung zu unterziehen, scheint daher nachvollziehbar.23 Ein solcher Prozess hätte die Identifikation der namibischen Bürger mit den angestrebten Änderungen wesentlich erhöht.24
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Namibias Regierung sollte die momentane Diskussion daher weniger als Angriff, sondern vielmehr als Aufforderung zu mehr Verantwortlichkeit gegenüber ihrer Wählerschaft verstehen. Dies würde ihre Glaubwürdigkeit und Verantwortung als gewählte Vertreter weiter untermauern.



Namibias junge Demokratie hat jetzt die Chance, aus dem Streit um die dritte Verfassungsnovelle zu lernen und zukünftig über eine inklusive demokratische Debatte ihren verfassungsrechtlichen Zielen näher zu kommen.



Autorin: Elisabeth Leja, Praktikantin der Hanns-Seidel-Stiftung in Windhoek, Namibia Redaktion: Marlene Barnard (LL.M.), Programmmitarbeiterin der Hanns Seidel Stiftung in Kapstadt (Südafrika) und Uta Staschewski, Büroleiterin der Hanns Seidel Stiftung in Namibia
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Die Aufgaben der Sicherheitskommission sind in Art. 114 der Verfassung geregelt. Legal Assistance Centre, Presseerklärung des NANGOF Trust vom 30.07.2013, URL http://www.lac.org.na/news/pressreleases/pressr-14_constitution-nangof.pdf [05.08.2014]. 10
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This Projektbericht Islamismus Eine Gefahr Fur Unsere Demokratie Beitrage Aus Dem Fb 3 Der Fachhochschule. Fur Verwaltung Pdf file begin with Intro, Brief Discussion until the Index/Glossary page, look at the table of content for additional informati
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Projektbericht ZID 10-302-3 - Semantic Scholar 

CFD war ein zentraler Punkt bei der Modellbildung (siehe Abb. 3.1). Dieses Netz soll aus ... tenen Daten und der Vergleich dieser in FLUENT durchgefÃ¼hrt.
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